
P

P

P

P

S
t

r
a

ß
e

-
r

e
m

Markt

Graf-v
on-G

alen-Str.

C
ap

el
le

r 
S

tr
.

Heinric
h-Silk

enbömer-S
tra

ß

M
ünsterstraße   L 810

M
arga-Spiegel-S

traße

Hauptstr.

H
oltw

eg

TerrasseWeg

W
eg

W
eg

Rückhalte-
becken

Lagerpl.

K
ettelerstraße

Kirchplatz

Im
 W

iesengru
nd

H
oltw

eg

Graf-v
on-G

alen-St

O
berstraß

e

Holtweg

G
raf-von-G

alen-S
tr.

Kirchplatz

Holtweg

Graf-v
on-G

alen-Str.

A
m

 Teich

Kette
lerstra

ße

11

1

24

31

30

17

12

6

5

14

6

3

8

16

14

24

10

1

15
12

8

24

26

5

8

9

18 a

8

4

7

28

11

9

2

8

13

22

22

10

5

22

7

9

2

23

11

2

10

6

3

9

9

2

5

16

3

7

3

19

18

20

18

10

4

3 a

22

9 a

10

7

11

6

3

14

12

33

4

1

7

9

20 a

20

5 a

1

21

18

9

1 a14

4

29

20

20

7

16

6

1

27

16

5

7

4

11

8

HsNr.1

HsNr.13

HsNr.8

HsNr.6

sNr.10 a

HsNr.1

HsNr.32

HsNr.28

HsNr.9

HsNr.5

HsNr.10

HsNr.23

HsNr.3

HsNr.17

HsNr.19

HsNr.17

HsNr.7

HsNr.2

HsNr.15

HsNr.4

HsNr.5

HsNr.1

HsNr.10

HsNr.3HsNr.34 HsNr.15

HsNr.3 a

HsNr.3 b

HsNr.25

HsNr.13

HsNr.3

HsNr.21

HsNr.27

HsNr.30

818

145

891

31

175

807

532

192

100

846

165

923

198

411

897

775

710

474

940

431

473

946

106

161

534

170

275

337

186

810

554

357

470

474

3

358

711 412

881

847

703

913

418

877

536

94

63/2

494

478

182

139

199

911

935

407

413

560

760

529

830

266

467

551

269

104

683

136

697

261

126

885

890

451

169

220

33

144

365

680

36

537

945

475

195

99

165

330

349

480

863

389

533

29

95

400

562

187

234

876

403402

493

718

346

260

476

176

64/2

226

37

35

328

464

471 845

490

233

202

924

527

531

271

808

559

183

816

158

522

585

714

408

34

812

168

900

811

525

398

385

706
535

892

189

416

348

27

912

107/1

880

173

258

239

496

410

879

193

163

409

528

463

500

888

696

859

479

682

534

450

92

492

465

64/3

922

499

146

705

908

547

248

882

225

555

317

815

751

143

462

411

468

552

865

937

362

563

103

469

707

30

397

809

401

943

829

28

162

466

274

944

530

804

914

42

105

898

681

216

96

586

713

553

533

938

164

881

666

909

472

880

401

242

396

181

174

941

399

417

140

473

604

716

805

207

755

858

196

545

477

240

893

417

939

194

864

828

32

827

102

915

384

814

860

910

712

166

704

936

404

67

806

916

93

495

217

602

147

878

861

515

327

899

844

942

112/2

259

889

491

762

197

546

Flur 3

Flur 13

Flur 8

Im Wiesengrund

II 0,4

WA

35 - 45°

FHmax: 9,50 m 

o

Lärm
pegelbereich

Lärm
pegelbereich II III

Lärm
pegelbereich

Lärm
pegelbereich III IV

II 0,4

WA

35 - 45°

FHmax: 9,50 m 

 
ED

II 0,4

WA

35 - 45°

FHmax: 10,50 m 

o

II 0,6

WA

35 - 45°

o

FHmax: 10,50 m 

WA ED

 II    0,4

FH max.= 9,00 m

 35 - 42°

Kindergarten

Pfarrheim /
Bücherei

Fußweg

St

Anbauverbotszone 20,00

Anbauverbotszone 20,00

Lärmschutzwall / Wand
H = 2,00 m

WA ED

 II    0,4

FH max.= 9,00 m

 35 - 42°

Lärm
pegelbereich

Lärm
pegelbereich II III

Lärm
pegelbereich

Lärm
pegelbereich III

IV

Lärm
pegelbereich

Lärm
pegelbereich IV

V

Lärm
pegelbereich

Lärm
pegelbereich VIV

II 0,4

WA

35 - 45°

FHmax: 9,50 m 

 
ED

75.03

74.92

74.84

74.74

74.65

DATUM

PLGR

BEARB.

M.

02.03.2023

1 : 1.000

BÜRGERMEISTER PLANBEARBEITUNG

PLANÜBERSICHT M 1 : 10.000

0        10      20      30        40               60              m

GEMEINDE NORDKIRCHEN

Bebauungsplan Nr. 53 

N
O

R
D

EN

„Münsterstraße“ – 4. Änderung

111 x 58

Vi./Bo

���������	
������
����	������

����	��������������� ������������������
�
��
��������������� ������� !�"��� ���������

�����	
������� ��������	���
�
#$%&

� Geobasis NRW (2022)

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der 
zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786). 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.08.2018 (GV NRW S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), 
in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 11.2016 
(GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
18.03.2021 (BGBl. I S. 540), in der zuletzt geänderten Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGEN

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Allgemeine Wohngebiete, siehe textliche Festsetzung Nr. 1WA

MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,4

Maximale Firsthöhe bezogen auf die zugeordnete Erschließungsstraße,
siehe textliche Festsetzung Nr. 2

FH max: 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Offene Bauweise, siehe textliche Festsetzung Nr. 3o

Baulinie

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsfläche

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Öffentliche Grünfläche

FLÄCHE ZUR ANPFLANZUNG, PFLANZ- UND ERHALTUNGSBINDUNG gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

Zu erhaltende Einzelbäume

Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, 
siehe textliche Festsetzung Nr. 8

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 4. Änderung des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und 
Gemeinschaftsanlagen gem. § 9 (1) Nr. 4 

StellplätzeSt

Lärmpegelbereiche, siehe textliche Festsetzung Nr. 7

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer 

Vorgeschlagene Grundstücksgrenze

FESTSETZUNGEN gem. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

Dachneigung

123

Lärmschutzwall / Wand - Kombination:
Zwingende Höhe = 2,00 m über Oberkante Münsterstraße L 810
untere Bezugshöhe der Wall / Wand - Kombination s. Planeintrag (Angabe in m ü NHN)

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßII

EIN- BZW. AUSFAHRTEN UND ANSCHLUSS ANDERER FLÄCHEN AN DIE VERKEHRSFLÄCHEN
gem. § 9 (1) Nr. 4, 11 BauGB

Vorgeschlagene Stellplatzanordnung

Bestandhöhen in Meter ü. NHN

Flurgrenze

FlurnummerFlur 10

1

 35 - 45 °

Straßenbegrenzungslinie

Lärmpegelbereich
Lärmpegelbereich II

III

60,45

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig, siehe textliche Festsetzung Nr.  5ED

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN gem. § 9 (1) Nr. 17 BauGB

Fläche für Aufschüttung
Lärmschutzwall / Wand - Kombination, zwingende Höhe = 2,00 m über Oberkante 
Münsterstraße L 810

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Ursprungsbebauungsplanes
gem. § 9 (7) BauGB

74.22

ÄNDERUNGSVERFAHREN
Der Rat der Gemeinde hat am __ . __ . ____ gem. § 2 i.V.m. § 13a des Baugesetzbuches diese 4. Änderung 
des Bebauungsplanes beschlossen. Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____ ortsüblich bekannt gemacht 
worden.
Nordkirchen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde hat am__ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diese 
4. Änderung des Bebauungsplanes - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Nordkirchen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister
 
Diese 4. Änderung des Bebauungsplanes  - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des 
Baugesetzbuches in der Zeit vom__ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich zu jedermanns Einsicht  
öffentlich ausgelegen. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am__ . __ . ____ 
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Nordkirchen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

TEXT
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO ) Nr. 4 und 5 (Gartenbau-
betriebe und Tankstellen) nicht zulässig.

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. § 9 (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

2.1 Höhe der baulichen Anlagen
Die maximal zulässigen Firsthöhen sind in den jeweiligen Bereichen der Planzeichnung festgesetzt. 
Unterer Bezugspunkt für die festgesetzten Firsthöhen ist die mittlere Höhe der Oberkante der an das 
Grundstück angrenzenden fertigen Erschließungsstraße.
Oberer Bezugspunkt ist die Höhe der baulichen Anlage.

3 BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 (4) UND § 23 (3) BauNVO)

3.1 Im Bereich mit festgesetzter offener Bauweise wird die maximale Baukörperlänge mit 30,00 m 
begrenzt.

4 FLÄCHEN FÜR GARAGEN, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN 
(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 (6) und 23 (5) BauNVO)

4.1 Garagen/Carports i. S. d. § 12 BauNVO und sonstige genehmigungspflichtige Nebenanlagen i.S.d. 
§ 14 BauNVO entlang der Grenze zu öffentlichen Verkehrs- und / oder Grünflächen sind mit ihrer 
Längsseite (Ecksituation) in einem Mindestabstand von 0,50 m von der Grundstücksgrenze entfernt 
zulässig.

5 HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNEINHEITEN IN WOHNGEBÄUDEN
(gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB)

5.1 In den Bereichen mit festgesetzter Einzelhaus- oder Doppelhausbebauung sind je Wohngebäude 
(Einzelhaus oder Doppelhaushälfte) maximal 2 Wohneinheiten zulässig.

6 FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB)

6.1       Im allgemeinen Wohngebiet sind Flächen für Stellplätze und Zufahrten wasserdurchlässig zu 
befestigen (wassergebunden; drainfähiges Pflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Pflaster mit 
mindestens 15 % Fugenanteil und einer Fugenfüllung aus Kiessand, Split o.ä.).

7 VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN
(gem. § 9 (1) Nr. 24 BauGB )

7.1 Zum Schutz vor Lärmeinwirkungen durch den Straßenverkehr der Münsterstraße L 810 werden bei 
einer baulichen Errichtung oder baulichen Änderung von Räumen, die nicht nur zum 
vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, unterschiedliche Anforderungen an die 
Schalldämmung von Außenbauteilen gestellt.

 
7.2 Zur Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außenlärm 

werden in der DIN 4109 verschiedene Lärmpegelbereiche zugrundegelegt, denen die vorhandenen 
oder zu erwartenden „maßgeblichen Außenlärmpegel“ zuzuordnen sind. Für Außenbauteile von 
Aufenthaltsräumen von Wohnungen (mit Ausnahme von Küchen, Bädern und Hausarbeitsräumen) 
sind die in der folgenden Tabelle aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung einzuhalten: 
(Grundlage: Schalltechnische Einschätzung zur Änderung des Bebauungsplanes „Münsterstraße“ in 
Nordkirchen - Ortslage Südkirchen, Richters und Hüls, Ahaus, 26.10.2022).

 
Lärmpegelbereich „Maßgeblicher Außenlärmpegel Erforderliches

in dB(A) R'w.res des
Außenbauteils in dB

I bis 55 30
II 56 bis 60 30
III 61 bis 65 35
IV 66 bis 70 40
V 71 bis 75 45

 
Gemäß der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau” sind bauliche Maßnahmen an Außenbauteilen 
zum Schutzgegen Außenlärm nur voll wirksam, wenn Fenster und Türen bei der Lärmeinwirkung 
geschlossen bleiben und die geforderte Luftschalldämmung durch zusätzliche 
Lüftungseinrichtungen/Rollladenkästen nicht verringert wird. Der Einbau von fensteunabhängigen 
Lüftungseinrichtungen wird empfohlen.

8 FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG UND / ODER MIT BINDUNGEN ZUM ERHALT VON BÄUMEN 
UND STRÄUCHERN 
(gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB)

8.1 Im Verlauf der Erschließungsstraßen ist mindestens alle 20 m ein großkroniger heimischer, 
standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Die genauen Standorte sind nach Detailplanung auf die 
örtliche Situation (Grundstückszufahrten etc.) abzustimmen. Die Abstände sind danach geringfügig 
verschiebbar.

8.2 Alle gemäß zeichnerischer Festsetzung zu bepflanzenden Flächen sind mit heimischen, 
standortgerechten Gehölzen flächendeckend zu begrünen. Die Grünsubstanzen der Flächen zur 
Anpflanzung und / oder mit einem Erhaltungsgebot belegten Flächen sowie der gem. textlicher 
Festsetzung durchzuführenden Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Ausfall ist durch 
Neuanpflanzungen mit gleichartigen heimischen, standortgerechten Gehölzen zu ersetzen.

9. NACHWEIS VON STELLPLÄTZEN 
(gem. § 48 (3) BauO NRW) i.V.m. § 12 (6) / 23 (5) BauNVO

9.1 Gem. § 48 (3) BauO NRW ist für Mehrfamilienhäuser je 50 m2 Wohnfläche 1 Stellplatz zu errichten. 
Bei ungerader Zahl ist die Stellplatzzahl aufzurunden.
Je Wohneinheit in Einzel- und/oder Doppelhäusern sind 1,5 Stellplätze zu errichten. Bei ungerader 
Zahl ist die Stellplatzzahl aufzurunden.

 

FESTSETZUNGEN GEM. § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

1 AUSSENWANDFLÄCHEN
Im Geltungsbereich sind Neubauten nur in rotem bis rotbraunem Sichtmauerwerk -unglasiert-.
Für untergeordnete Teilflächen (max. 25 % des gesamten Wandflächenanteils einer Bauseite, 
Wintergärten Erker, Brüstungsfelder, Balkone, Stürze, Gesimse etc.) dürfen andere Materialien 
verwendet werden. Zulässig sind zum Beispiel Sichtbeton (brettrauhe Schalung); Holz, naturfarben, 
dunkel lasiert oder weiß gestrichen; Putz (weiß / grau).  
Bei Doppelhäusern ist je Baukörper das gleiche Material zu verwenden. 
Ausnahmsweise können Außenwandflächen in weißem / grauem Putz oder weiß geschlämmten 
Mauerwerk ausgeführt werden, wenn für benachbarte Gebäude eine entsprechende Abstimmung 
erfolgt, d. h. gruppenweise einheitlich.

2 DACHFORM
Für den Hauptbaukörper sind nur Satteldächer und Krüppelwalmdächer mit Abwalmungen im 
Giebelbereich bis maximal 1,50 m und gegeneinander versetzte Pultdächer zulässig. Der Versatz 
zwischen den Pultdächern darf maximal 1,50 m betragen.
Doppelhäuser sind mit gleicher Dachform und Dachneigung auszuführen.
Untergeordnete Nebenanlagen und Garagen dürfen mit Flachdächern versehen werden.

3 DACHEINDECKUNG
Alle Dächer sind mit unglasierten roten bis rotbraunen Dachpfannen (Ziegeln) oder Dachsteinen 
einzudecken. Für untergeordnete Bauteile sind Blechabdeckungen zulässig.
Zulässig sind ökologische und / oder energiesparende Dacheindeckungen (z.B. begrünte Dächer 
und Glasdächer zur Solarenergienutzung).
Bei Doppelhäusern ist je Baukörper das gleiche Material zu verwenden. 
Flachdächer für Garagen sind hell bekiest auszuführen oder zu begrünen.

4 DACHAUSBILDUNG
Dacheinschnitte und Dachaufbauten sind nur in der Breite von maximal 1/2 der Traufenlänge 
zulässig. Sie müssen mindestens 2,00 m vom Ortgang entfernt sein.

5 VORGÄRTEN
Die Vorgartenflächen (Bereich zwischen Baukörper und Zugangsstraße) sind als unbefestigte und 
nicht versiegelte Vegetationsfläche anzulegen, gärtnerisch zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten. 
Die Anlage von Steingärten und Steinbeeten (Gartengestaltung mit Schotter, Kies, Splitt etc.) ist 
innerhalb der Vorgärten unzulässig. Hiervon ausgenommen bleiben landschaftsgärtnerische 
Gestaltungselemente (z. B. Beeteinfassungen) in geringem Umfang, die für die 
Grundstückszuwegung und Grundstückszufahrten erforderlichen Flächen sowie die gem. textlicher 
Festsetzung zulässigen Stellplätze und Nebenanlagen („Müll- und Fahrradboxen“).

6 EINFRIEDUNGEN
Einfriedungen sind nur als lebende Hecken aus heimischen Gehölzen zulässig. Die Verwendung 
alternativer Materialien (z. B. Maschendraht- oder Drahtgitterzäune) sind nur grundstücksseitig in die 
Hecke integriert zulässig. In den  Vorgartenflächen dürfen Einfriedungen eine maximale Höhe von 
1,00 m nicht überschreiten. Bei Eckgrundstücken (Baugrundstücke, die an zwei Seiten mit einer 
Vorgartenfläche an die Straßenbegrenzungslinie einer öffentlichen Straßenverkehrsfläche 
angrenzen) kann zur Abschirmung von Terrassen und ähnlichen privaten Freibereichen eine maximal 
2,00 m hohe Hecke in der Vorgartenfläche zur Anwendung kommen, wenn diese einen 
Mindestabstand von 1,00 m zur Straßenbegrenzungslinie einhält.

HINWEISE
1 DENKMALSCHUTZ

Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie für Westfalen, 
An den Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat Paläontologie, 
Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.

 Der LWL -Archäologie für Westfalen- Außenstelle Münster (Tel. 0251/591-8911) oder der Stadt als 
Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Fossilien) unverzüglich zu 
melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 16 und 17 DSchG NRW).

 Der LWL-Archäologie für Westfalen oder ihren Beauftragten ist das Betreten des betroffenen 
Grundstücks zu gestatten, um ggf. archäologische Untersuchungen durchführen zu können (§ 26 (2) 
DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen freizuhalten.

2 LÄRMSCHUTZ
Für den Bebauungsplanbereich wurde eine schalltechnische Beurteilung durchgeführt. 
Richters und Hüls, Schalltechnisches Gutachten – Immissionsprognose – zur 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 53 „Münsterstraße“ in Nordkirchen - Ortslage Südkirchen,  Ahaus, 26.10.2022.

3 ABSTÄNDE
Im Bereich der Anbauverbotszone nach § 9 FStrG in Verbindung mit § 25 StrWG NW sind Anlagen 
der Außenwerbung sowie bauliche Anlagen einschließlich ihrer Nebenanlagen i.S.d. § 14 (1) Satz 3 
BauNVO nicht zulässig.

4 BERGBAU
Das Plangebiet liegt auf einem verliehenen Bergwerksfeld, ohne dass der Abbau umgegangen ist, 
umgeht oder in absehbarer Zeit umgehen wird.

5 ARTENSCHUTZ
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen im Sinne des Artenschutzrechts sind Gehölzfällungen/ 
-rodungen sowie Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und bauvorbereitende Arbeiten außerhalb der Brut- 
und Aufzuchtzeiten, d.h. zwischen dem 01.10. und dem 28/ 29.02. des Folgejahres durchzuführen. 

Für die Außenbeleuchtung sind nur insekten- und fledermausfreundliche Leuchtmittel mit einer 
Hauptintensität des Spektralbereiches über 500 nm bzw. maximalem UV-Licht-Anteil von 0,02 % 
zulässig (geeignete marktgängige Leuchtmittel sind zurzeit Natriumdampflampen und LED-Leuchten 
mit einem geeigneten insektenfreundlichen Farbton, z.B. warmweiß, gelblich, orange, amber, 
Farbtemperatur von 3000 Kelvin oder weniger). Die Beleuchtung ist möglichst sparsam zu wählen 
und Dunkelräume sind zu erhalten. Dazu sind die Lampen möglichst niedrig aufzustellen und 
geschlossene Lampenkörper zu verwenden, so dass das Licht nur direkt nach unten strahlt. 
Blendwirkungen in angrenzende Gehölzbestände sind zu vermeiden. Die Beleuchtungsdauer ist auf 
das notwendige Maß zu begrenzen.

6 EINSICHTNAHME UNTERLAGEN
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird – 
DIN-Normen sowie Gutachten und VDI-Richtlinien anderer Art – können diese bei der auslegenden 
Stelle innerhalb der Öffnungszeiten eingesehen werden.    

7 BODENSCHUTZ
Gem. § 1a Abs. 2 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen mit Grund und Boden sparsam 
und schonend umzugehen. Eine Inanspruchnahme ist daher auf ein absolut notwendiges Minimum 
zu reduzieren. Unnötige Bodenversiegelungen sind durch eine naturnahe Gestaltung der Außen-, 
Garten- und Grünflächen zu vermeiden. Sofern möglich und zulässig sind wasserdurchlässige 
Materialien (z.B. Schotterrasen, wassergebundene Decken, Rasengittersteine, Mosaik- und 
Kleinpflaster mit hohem Fugenanteil, Mittel- und Großpflaster sowie Klinkerbelag mit offenen Fugen, 
Breite > 2 cm) zu verwenden.

Der Rat der Gemeinde hat am__ . __ . ____ gem. § 10 des Baugesetzbuches diese 4. Änderung des
Bebauungsplanes als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.
Nordkirchen, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 4. Änderung des Bebauungsplanes 
am __ . __ . ____  ortsüblich bekannt gemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Nordkirchen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister
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